
Ar J o s e p h  der
Zweyte von Gottes Gna
den erwählter Römischer 
Kaiser; zu allen Zeiten Meh
rer des Reichs / König in 

Germanien, zu Jerusalem / Ungarn, Böheim , 
D alm atien, Kroatien, S lavvn ien , Galizien , 
und Lvdomerien,  Erzherzog zu Oesterreich, 
Herzog zu Burgund, zu Lothringen, zu S te y e r ,  
zu Kärnten , und zu Krain; Groß - Herzog 
zu Toscana, Groß - Fürst zu Siebenbürgen,  
Markgraf zu Mahren; Herzog zu B raband, 
zu Limburg, zu Lupenburg, und zu Geldern,  zu 
Würtemberg, zu Ober-und Nieder-Schlesien, zu 
M ayland, zu M antua, zu Parm a, Placenz, 
Guaftalla, Auschwitz, und Zator, zu Kalabrien, 
zu B aar, zu Montferrat, und zu Teschen, Fürst 
zu Schwaben, und zu Lharleville, gefürsteter 
Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu T yroll, zu 
Hennegau, zu Kiburg, zu G örz, und zu Gra- 
disca, Markgraf des Heil. Römischen Reichs, zu 
B urgau, zu Ober - und Rieder - Laußnitz, zu ?onc 
ä iVlouKon, und zu N om en s, Graf zu Namur,  
zu Provinz, zu Vauäemonr, zu Blanckenberg, 
zu Zütphen, zu Saarwerden, zu S a lm , und zu 
Falckenstein, Herr auf der Windischen Mark, und 
zu Mecheln rc. rc.; ^



und wollen von nun an auf beständige Zeiten von 
oberherrlicher Machts wegen , in Ansehung der bisherigen 

bedenklichen V erbindungen, welche viele Klöster, S t i f te r ,  und andere 
G em einden, oder H auser, der in Unseren Kaiser!. König!. S ta a te n  
befindlichen geistlichen O rden  mit auswärtigen geistlichen O b e re n , 
Gemeinden ,  und Ordenshäusern gehabt haben, folgendes festsetzen.

E r s t e n s :  So llen  alle geistliche Ordenshäuser 'in  Unseren 
Kaiserl. Königl. deutschen E rb la n d e n ,  keines davon ausgenommen - 
allem N ex m  x M v o ,  folglich aller Verbindlichkeit,  und wie immer 
Nam en habenden Zusammenhänge (d ie  alleinigen Konföderationen, 
Hlloaä LuKraZiÄ, <L xreces ausgenomen )  gegen-und  mit ausw är
tigen Provinzen, Klöstern, und sonstigen Ordenshäusern und V or
stehern ,  unter welchen Namen solche immer bekannt seyn mögen,  
gänzlich und auf alle Z e it entsagen.

W ie sie sich nun

Z w e y t e n s : Z u  den in Unseren Kais. Königl. S ta a te n  gele
genen übrigen Häusern des betreffenden O rdens ,  entweder mit der 
Provinz vereinigen,  oder unter sich eine innländische Kongregation 
errichten w ollen,  gewärtigen W ir längstens binnen zwey M onaten, 
von dem Tage des gegenwärtig kundgemachten Gesetzes,  von jedem 
hierunter betroffenen geistlichen Ordenshause die richtige Anzeige.

. >. ^ ^   ̂ - 
D r i t t e n s :  Befehlen W ir ausdrücklich,  daß von nun an  

alle Ordenshäuser mit ihrem ? .  O e n e M ,  wenn dieselbe einen ha
ben ,  und dieser nicht seinen beständigen Wohnsitz in Unseren Kais. 
Königl. Landen h a t, keinen düexum yuooä Lpiritualia <L v i lc i -  
xlinariL in te rn a , vielwkniger le m x o ro lla  mehr behalten , 
somit keine Abhängigkeit,  unter was immer für einen Namen und 
Vorwand , von H m  bestehen,  sondern die Ordenögeistliche von ihren

künf-



künftigen inländischen ? .  Provincialm  unter der Aufsicht der-Erz* 
und Bischöfe, und Unserer Vorgesetzten Landesstelle reg ieret, und 
geleitet werden sollen.
c .. s- .1. " . . - '' .  ̂ l ""7:. '' '
<  ̂ D ahero Unsere allseitige Erz -u n d  Bischöfe diese ihnen anvcr-
tz M e  Aufsicht sich vorzüglich angelegen seyn lassen werden. - i

. - - ' .  . * . .  - >

V i e r t e n s :  Folget von sechsten, daß keine P ro v in z , Kon- 
fö d tta tio n ,-K o n g reg a tio n , oder sonstige V erb indung,  (  ausser wie 
Hben sma exivähnet w orden, quoaä 8uKr3§ia L  x re c e 8 ) , ein 
anderes O rdenM ans Ln sich mehr begreifen könne, welches nichE 
Unserer Bothmäßjgkeit.unstreitig unterlieget, und weil solchemvach 
all-- und jeder N exus mit ausländisch wohnenden, oder fremden, 
O b e re n ,  sie mögen heiffen wie sie immer wollen,  K onventen,  G e
m einden, oder geistlichen Ordenshäusem gänzlich aufzuhören h a t ;  
so gebieten W ir zugleich,  daß künftig weder ein G eneralkapitel,  
noch andere Versammlungen ausser Unfern Kaisers. Königl. S ta a te n  
beschicket r noch weniger jemals Obedienzien, V ilita to res , Lorrec- 
tore8 , und dergleichen, unter welchem Vorwand es immer gescheht/ 
von ausländischen Obrigkeiten angenommen werden sollen. D a  
ftrners ' - - - - - , - -

- - . '  ̂ ^  ̂  ̂ ^

F ü n f t e n s : Bereits gesätzmäßig vorgeschrieben ist,  daß kein
Ordensoberer in Unseren Kaiserl. Königl. Crblanden ein gebohrner 
Ausländer seyn kann ; sondern hierzu allein Unsere Landeskinder ̂  
oder dazu Naturalisirte gew ählet,  und bestimmet werden dürfen. ^

S o  sind von nun an die p ro v in em l- LgpltolL jedesmal in 
Unseren Ländern abzuhalten, und darinnen nebst andernu nöthigea 
Ordensgeschäften die W ahlen der P rov in z-L ok al-S up erio ren , De-, 
sinitoren re. und zwar dergestalt vorzunehmen,  d a ß ,  s o o f t ,  a ls  
ein solches Provinzialkapitel zu halten ist,  die Provjnz Hey der ^py.

a 2 liti-



lilischen S telle des L andes,  in welchem das Kapitel gehalten wird, 
die vorläufige Anzeige hievon in Zeiten zu machen habe.

B ey derley Versammlungen sollen überhaupt die L p irltu aü s , 
UNd Vilciplinaria Interna von jenem ,  w as die temporalia , und 
Oifeiplinam externam betritt /  abgesondert, und Über diese letztem 
Gegenstände ein besonderes Protokoll gehalten werden.

Uebrigens sollen anstatt der bishörigen von denen Oommilla» 
»18 §sneralibu8 abgeordneten V isitatoren,  bis zur erfolgten W ahl 
eines neuen P rov inzobern ,  die innländischen k a trs s  krov incias, 
oder welchen es sonst v! Inüituti gebühret, das k r^ M u m  Wechsel- 
weis führen. D a  also

S e c h s te n ö :  Andurch die Notwendigkeit aufhöret/ persön
liche Reisen von einigen Ordensgliedern nach N om , oder in andere 
auswärtige S ta a te n  zu unternehmen,  noch weniger einige in  Perpe
tuum  daselbst zu un terhalten ;  daher verbieten W ir eines so , wie 
das andere.

S i e b e n t e n s :  W ollen W ir hierunter auch soweit die Frauen
klöster verstanden h ab en ,  daß deren keines unter S tra fe  der allen
falls erfolgenden Absetzung der O berinn von einem Vorsteher, oder 
sonstigen O b e rn ,  welcher nicht von Unserer innländischen Geistlichkeit 
is t, in etwas abhangen, oder mit selben in einigem Nexu palüvo 

yuosä öilciplinaria, aut tsmporalia verbunden seyN solle.

A c h t e n s : Verordnen W ir hiemit insbesondere, daß sich kein 
O rden  mehr beygehen lasse, die R rsv la rla , M ffa lien , ^ n t ip k o .  
n a lia , Lhorbücher, und. sonstige zu der Ordensverfaffung gehörige 
gedruckte W erke, oder P apier aus fremden Landen herzuholen, so
bald als hier zu deren Nachdruckung die Veranstaltung wird getrof

fen



fen seyn; wie denn ohnehin schon alle andere G eldverM dungen,  
auch in den mindesten Sum m en ausser L a n d ,  ohne Unserer lan- 
desfürstlichcn Erlaubniß gemessen verboten sind.

- H ieran bcschiehet Unser gnädigster W illen ,  und Meynung. 
Gegeben in Unserer H aupt - und Residenzstadt W ie n ,  den 2^ten 
M arz 1 7 8 1 . Unserer Reiche des Römischen im i / t e n ,  und der 
Erblandischen im ersten Jah re .
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